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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, 
der Strafprozeßordnung und des Versammlungsgesetzes und zur Einführung 
einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten 

A. Zielsetzung 

Zur wirksameren Bekämpfung gewalttätiger Ausschreitungen bei 
Demonstrationen und anderer friedensstörender Gewalttaten sol-
len die einschlägigen versammlungsrechtlichen, strafrechtlichen 
und prozessualen Vorschriften verbessert und ergänzt werden. 
Durch die Einführung einer Kronzeugenregelung soll die Bege-
hung künftiger terroristischer Straftaten verhindert und die Auf-
klärung bereits begangener Taten gefördert werden. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht im wesentlichen die folgenden Maßnah-
men vor: 

— Schaffung einer Strafvorschrift gegen die Propagierung von 
Gewalt 

— Erhöhung der Strafrahmen für erpresserischen Menschenraub, 
Geiselnahme, Diebstahl von Waffen und Sprengstoff sowie für 
besonders schwere Fälle der Störung öffentlicher Bet riebe 

— Erweiterung der Vorschrift über den Haftgrund der Wiederho-
lungsgefahr 

— Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung zur Zusammenar-
beit von Veranstaltern und Behörden im Vorfeld von Versamm-
lungen 

— Strafbewehrung der Verbote der Vermummung und passiven 
Bewaffnung bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem 
Himmel 

— Pönalisierung der Aufforderung zur Teilnahme an einer verbo-
tenen oder aufgelösten Versammlung 
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— Einführung einer bef risteten Kronzeugenregelung bei terrori-
stischen Straftaten. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 	 Bonn, den 26. August 1988 

121 (131) — 430 00 — Str 115/88 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und des 
Versammlungsgesetzes und zur Einführung einer Kronzeugenregelung bei terrori-
stischen Straftaten mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 591. Sitzung am 8. Juli 1988 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersichtlich, 
Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 



Drucksache 11/2834 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, 
der Strafprozeßordnung und des Versammlungsgesetzes und zur Einführung 
einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945), zuletzt 
geändert durch ... (BGBl. I S....), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Nach § 130a wird eingefügt: 

„§ 130b 

Befürwortung von Straftaten 

(1) Wer eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die die Bege-
hung einer in § 126 Abs. 1 genannten rechtswidri-
gen Tat befürwortet und nach ihrem Inhalt be-
stimmt ist, die Bereitschaft anderer zu fördern oder 
zu wecken, durch die Begehung einer solchen Tat 
den öffentlichen Frieden zu stören, verbreitet, öf-
fentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zu-
gänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1. eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die die Begehung ei-
ner in § 126 Abs. 1 genannten rechtswidrigen 
Tat befürwortet, verbreitet, öffentlich ausstellt, 
anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht 
oder 

2. öffentlich oder in einer Versammlung die Bege-
hung einer in § 126 Abs. 1 genannten rechtswid-
rigen Tat befürwortet, 

um die Bereitschaft anderer zu fördern oder zu 
wecken, durch die Begehung einer solchen Tat den 
öffentlichen Frieden zu stören. 

(3) § 86 Abs. 3 gilt entsprechend." 

2. § 239a StGB wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „drei" durch das Wort 
„fünf " ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt: 

„(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Ab-
sätze 3 und 4. 

3. § 239b StGB wird wie folgt gefaßt: 

„§ 239b 

Geiselnahme 

(1) Wer einen anderen entführt oder sich eines 
anderen bemächtigt, um ihn oder einen Dritten 
durch die Drohung mit dem Tode oder einer schwe-
ren Körperverletzung (§ 224) des Opfers oder mit 
dessen Freiheitsentziehung von über einer Woche 
Dauer zu einer Handlung, Duldung oder Unterlas-
sung zu nötigen, oder wer die von ihm durch eine 
solche Handlung geschaffene Lage eines anderen 
zu einer solchen Nötigung ausnutzt, wird mit Frei-
heitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 

(2) § 239 a Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend." 

4. § 243 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird in Nummer 6 der Punkt durch 
das Wort „oder" ersetzt; folgende Nummer wird 
angefügt: 

„7. eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es 
nach dem Waffengesetz der Erlaubnis be-
darf, ein Maschinengewehr, eine Maschi-
nenpistole, ein voll- oder halbautomatisches 
Gewehr oder eine Sprengstoff enthaltende 
Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkon-
trollgesetzes oder Sprengstoff stiehlt." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 ist 
ein besonders schwerer Fall ausgeschlossen, 
wenn sich die Tat auf eine geringwertige Sache 
bezieht. " 

5. Dem § 316b wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 
vor, wenn der Täter durch die Tat die Versorgung 
der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern, ins-
besondere mit Wasser, Licht, Wärme oder Kraft, 
beeinträchtigt." 

Artikel 2 

Änderung der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074), 
zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S....), wird wie 
folgt geändert: 
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§ 112a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort „Straftat" die Ver-
weisung „nach § 125 a,"  eingefügt. 

Artikel 3 

Änderung des Versammlungsgesetzes 
und des Strafgesetzbuches 

(1) Das Versammlungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. November 1978 (BGBl. I 
S. 1789), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S....), 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 14 wird eingefügt: 

„§ 14a 

(1) Die zuständige Behörde erörtert, soweit dies 
sachdienlich und möglich ist, mit dem Veranstalter 
der Versammlung oder des Aufzuges oder mit 
demjenigen, der eine Vielzahl von Personen zur 
Teilnahme an einer solchen Veranstaltung aufge-
fordert hat, Einzelheiten der Durchführung der 
Versammlung oder des Aufzuges, insbesondere 
geeignete Maßnahmen zur Wahrung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung. Die Behörde hat 
dabei, soweit nicht die Erfüllung ihrer Aufgaben 
dadurch beeinträchtigt wird, auch Auskunft über 
beabsichtigte Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 
zu geben. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen haben 
im Interesse eines ordnungsgemäßen und friedli-
chen Verlaufs der Versammlung oder des Aufzu-
ges der Behörde Auskunft insbesondere über Um-
fang und vorgesehenen Ablauf der Veranstaltung 
zu geben. Sie haben an einem von der Behörde 
festgesetzten Erörterungstermin teilzunehmen." 

2. § 17 a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 17a 

(1) Es ist verboten, bei öffentlichen Versammlun-
gen unter freiem Himmel, Aufzügen oder sonstigen 
öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel 
oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Ge-
genstände, die als Schutzwaffen geeignet und den 
Umständen nach dazu bestimmt sind, Vollstrek-
kungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbe-
fugnissen abzuwehren, mit sich zu führen. 

(2) Es ist auch verboten, 

1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufma-
chung, die geeignet und den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identi-
tät zu verhindern, teilzunehmen oder den Weg 
zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen 
Aufmachung zurückzulegen, 

2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem 
Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, 
die geeignet und den Umständen nach dazu 
bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu 
verhindern. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn es sich 
um Veranstaltungen im Sinne des § 17 handelt. Die  

zuständige Behörde kann weitere Ausnahmen von 
den Verboten der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn 
eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung nicht zu besorgen ist. 

(4) Die zuständige Behörde kann zur Durchset-
zung der Verbote der Absätze 1 und 2 Anordnun-
gen  treffen. Sie kann insbesondere Personen, die 
diesen Verboten zuwiderhandeln, von der Veran-
staltung ausschließen. " 

3. Nach § 22 wird eingefügt: 

„§ 23 

Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, 
Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teil-
nahme an einer öffentlichen Versammlung oder 
einem Aufzug auffordert, nachdem die Durchfüh-
rung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder 
die Auflösung angeordnet worden ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft." 

4. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherige Vorschrift wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(2) Wer 

1. entgegen § 17 a Abs. 1 bei öffentlichen Ver-
sammlungen unter freiem Himmel, Aufzü-
gen oder sonstigen öffentlichen Veranstal-
tungen unter freiem Himmel oder auf dem 
Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegen-
stände, die als Schutzwaffen geeignet und 
den Umständen nach dazu bestimmt sind, 
Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers 
von Hoheitsbefugnissen abzuwehren, mit 
sich führt, 

2. entgegen § 17 a Abs. 2 Nr. 1 an derartigen 
Veranstaltungen in einer Aufmachung, die 
geeignet und den Umständen nach darauf 
gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu 
verhindern, teilnimmt oder den Weg zu der-
artigen Veranstaltungen in einer solchen 
Aufmachung zurücklegt oder 

3. sich im Anschluß an oder sonst im Zusam-
menhang mit derartigen Veranstaltungen 
mit anderen zusammenrottet und dabei 

a) Waffen oder sonstige Gegenstände, die 
ihrer Art nach zur Verletzung von Perso-
nen oder Beschädigung von Sachen ge-
eignet und bestimmt sind, mit sich führt, 

b) Schutzwaffen oder sonstige in Nummer 1 
bezeichnete Gegenstände mit sich führt 
oder 

c) in der in Nummer 2 bezeichneten Weise 
aufgemacht ist, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. " 
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5. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Nummern 1 a und 1 b 
durch folgende Nummer ersetzt: 

„1 a. entgegen § 17 a Abs. 2 Nr. 2 bei einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem 
Himmel, einem Aufzug oder einer sonsti-
gen öffentlichen Veranstaltung unter 
freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin 
Gegenstände, die geeignet und den Um-
ständen nach dazu bestimmt sind, die 
Feststellung der Identität zu verhindern, 
mit sich führt,". 

b) In Absatz 1 wird in Nummer 7 am Ende das 
Wort „oder" gestrichen. 

c) In Absatz 1 wird in Nummer 8 der Punkt durch 
das Wort „oder" ersetzt; folgende Nummer wird 
angefügt: 

„9. als Veranstalter einer Versammlung oder 
eines Aufzuges oder als Person, die eine 
Vielzahl von Personen zur Teilnahme an ei-
ner solchen Veranstaltung aufgefordert hat, 
eine Auskunft nach § 14 a Abs. 2 Satz 1 über 
Umfang oder vorgesehenen Ablauf der Ver-
anstaltung nicht erteilt oder an einem Erör-
terungstermin nach § 14 a Abs. 2 Satz 2 
nicht teilnimmt. " 

d) In Absatz 2 wird die Verweisung „Absatzes 1 
Nr. 6 bis 8" durch die Verweisung „Absatzes 1 
Nr. 6 bis 9" ersetzt. 

6. In § 30 wird „, 1 b" gestrichen. 

(2) Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945), 
zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S....), wird wie 
folgt geändert: 

In § 125 werden die Absätze 2 bis 4 durch folgenden 
Absatz ersetzt: 

„(2) Soweit die in Absatz 1 Nr. 1, 2 bezeichneten 
Handlungen in § 113 mit Strafe bedroht sind, gilt 
§ 113 Abs. 3, 4 sinngemäß." 

Artikel 4 

Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten 

§ 1 

Offenbart der Täter oder Teilnehmer einer Straftat 
nach § 129 a des Strafgesetzbuches oder einer mit die-
ser Tat zusammenhängenden Straftat selbst oder 
durch Vermittlung eines Dritten gegenüber einer 
Strafverfolgungsbehörde sein Wissen über Tatsachen, 
deren Kenntnis geeignet ist, 

1. die Begehung einer solchen Straftat zu verhin-
dern, 

2. die Aufklärung einer solchen Straftat, falls er daran 
beteiligt war, über seinen eigenen Tatbeitrag hin-
aus zu fördern oder 

3. zur Ergreifung eines Täters oder Teilnehmers einer 
solchen Straftat zu führen, 

so kann der Generalbundesanwalt mit Zustimmung 
des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes von 
der Verfolgung absehen, wenn die Bedeutung dessen, 
was der Täter oder Teilnehmer offenbart hat, insbe-
sondere im Hinblick auf die Verhinderung künftiger 
Straftaten, dies im Verhältnis zu der eigenen Tat 
rechtfertigt. 

§2 

In den Fällen des § 1 kann das Gericht im Urteil von 
Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen 
mildern; dabei kann es bis zum gesetzlichen Mindest-
maß der angedrohten Strafe herabgehen oder statt auf 
Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkennen. Beabsichtigt 
das Gericht, das Verfahren nach § 153b Abs. 2 der 
Strafprozeßordnung einzustellen, so ist die nach die-
ser Vorschrift erforderliche Zustimmung der Staatsan-
waltschaft vom Generalbundesanwalt zu erteilen. 

§3 

Die §§ 1 und 2 sind auf Straftaten nach § 220 a des 
Strafgesetzbuches nicht anzuwenden. Bei Straftaten 
nach den §§ 211, 212 des Strafgesetzbuches ist ein 
Absehen von Verfolgung und Strafe nicht und eine 
Strafmilderung nach § 2 Satz 1 nur bis zu einer Min-
deststrafe von drei Jahren zulässig; die Möglichkeit, 
von Verfolgung und Strafe wegen anderer, mit einer 
solchen Tat zusammenhängender Straftaten nach den 
§§ 1 und 2 abzusehen oder die Strafe nach § 2 zu mil-
dern, bleibt unberührt. Satz 2 findet in den Fällen des 
Versuchs, der Anstiftung oder der Beihilfe keine An-
wendung. 

§4 

Die §§ 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn das Wis-
sen über die Tatsachen bis zum 31. Dezember 1991 
offenbart worden ist. 

Artikel 5 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt *) am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

*) Alternativen 
— am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalen-
dermonats 
— am... 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen eine zuneh-
mende Bereitschaft radikaler Gruppierungen, zur 
Durchsetzung ihrer auf demokratischem Wege nicht 
erreichbaren Ziele Gewalt anzuwenden. 

Kennzeichnend für diese Entwicklung ist der zuneh-
mende Mißbrauch des Demonstrationsrechts durch 
gewalttätige Ausschreitungen. Nach den Erfahrun-
gen mit unfriedlich verlaufenen Demonstrationen ha-
ben sich wesentliche Veränderungen in der Art und 
Weise der Ausübung von Gewalttätigkeiten ergeben. 
Auffallend ist vor allem, daß sich Gewalttätigkeiten 
nicht mehr in erster Linie gegen bestimmte Objekte 
richten, sondern Gewalt in immer stärkerem Maße 
unmittelbar gegen Personen, insbesondere gegen Po-
lizeibeamte, angewendet wird. Dabei ist ein zuneh-
mend brutaleres Vorgehen, vielfach mit dem erkenn-
baren Ziel der Verletzung von Beamten, zu verzeich-
nen. Allein im Jahre 1986 sind bei gewalttätigen De-
monstrationen mehr als 800 Polizeibeamte verletzt 
worden. 

Zwischen dem Auftreten Vermummter einerseits und 
dem Ausbruch von Gewalttätigkeiten andererseits 
besteht ein deutlicher Zusammenhang. Das Auftreten 
Vermummter, z. B. der sog. Schwarzen Blöcke, indi-
ziert Gewaltbereitschaft und erhöht die Risikobereit-
schaft bei der Begehung von Straftaten. Vermummte 
bilden in der Regel den Kern der Gewalttäter; sie bie-
ten darüber hinaus einen Rückhalt für andere Gewalt-
täter, bestärken diese in ihrer Aggressionsbereitschaft 
und tragen durch ihr martialisches Erscheinungsbild 
zur Gewaltbereitschaft Dritter und damit zum Um-
schlagen friedlicher Veranstaltungen in unf riedliche 
bei. Entsprechende Zusammenhänge bestehen auch 
hinsichtlich der — mit der Vermummung häufig ein-
hergehenden — sog. passiven Bewaffnung. 

Die im Jahre 1985 eingeführten bußgeldbewehrten 
Verbote der Vermummung und der Schutzbewaff-
nung haben sich als nicht ausreichend erwiesen, um 
gewalttätigen Ausschreitungen und den damit ver-
bundenen ernsthaften Störungen des Gemeinschafts-
friedens nachhaltig entgegenzuwirken und zugleich 
sicherzustellen, daß andere ungehindert von ihren 
Grundrechten auf freie Meinungsäußerung und fried-
liche Versammlung Gebrauch machen können. Nach 
den bisherigen Erfahrungen reichen die geltenden 
Vorschriften auch nicht aus, um bereits im Vorfeld von 
Demonstrationen wirkungsvoll dem möglichen Aus-
bruch von Gewalttätigkeiten vorbeugen zu können. 

II. 

Friedensstörende Gewaltaktionen sind jedoch nicht 
auf unfriedliche Demonstrationen beschränkt. 

Dies gilt vor allem im Hinblick auf die zahlreichen 
Anschläge auf Strommasten sowie auf Verkehrsbe-
triebe und -einrichtungen. Nach den Erkenntnissen 
der Sicherheitsbehörden wurden allein im Jahre 1986 
und im ersten Halbjahr 1987 224 Anschläge auf ener-
gieführende Anlagen, insbesondere auf Strommasten, 
verübt. Derartige Sabotageakte sind in besonderem 
Maße sozialschädlich; als Folge kann die Versorgung 
der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern in er-
heblichem Umfang beeinträchtigt werden. 

Ein weiteres typisches Phänomen im Vor- und Umfeld 
der Begehung politisch motivierter Gewalttaten liegt 
in dem Umstand, daß für solche Aktivitäten benutzte 
Schußwaffen bzw. Sprengstoffe häufig durch Dieb-
stähle beschafft werden. So wurden die Polizisten-
morde an der Startbahn West am 2. November 1987 
mit einer Schußwaffe begangen, die durch einen 
Diebstahl in die Hände der Täter gelangt war. 

Die festgestellte Zunahme politisch motivierter Ge-
walttaten wird unter anderem dadurch begünstigt, 
daß in zahlreichen Druckerzeugnissen gewaltsame 
Aktionen zur Erreichung politischer Ziele gutgehei-
ßen oder als vorbildhaft hingestellt werden. Durch 
diese Propagierung von Kriminalität wird ein psychi-
sches Klima geschaffen, in dem schwere sozialschäd-
liche Gewalttaten gedeihen können. 

III. 

Die von Angehörigen terroristischer Vereinigungen 
begangenen Verbrechen sind nach wie vor eine be-
sondere Gefahr für die innere Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland. Die Verhinderung solcher 
Straftaten sowie die Ermittlung und Ergreifung der 
Täter sind besonders schwierig. Herkömmlichen Auf-
klärungsmethoden ist häufig der für die Erhaltung des 
inneren Friedens gebotene schnelle, umfassende Er-
folg versagt. Durchgreifende Maßnahmen zur Verhin-
derung solcher die Allgemeinheit außerordentlich 
schwerwiegend beeinträchtigender Straftaten, zur 
Aufklärung der Taten und zur Ergreifung der Täter 
sind unumgänglich; die Begehung solcher Taten muß 
bereits im Vorfeld der eigentlichen Tatausführung 
verhindert oder erschwert und daher zu diesem 
Zweck die Aufklärung bereits im Vorfeld erheblich 
verbessert werden. Gleiches gilt für die Aufklärung 
bereits begangener Taten. Im Untergrund agierende 
Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, denen 
es über Jahre hinweg gelingt, sich der Verhaftung zu 
entziehen, stellen eine solche Gefahr für die Gesell-
schaft dar, daß kein vertretbarer Versuch ungenutzt 
bleiben darf, die Handlungsfähigkeit der Terroristen 
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einzuengen und zu einer Verbesserung der inneren 
Sicherheit beizutragen. 

IV. 

Der Entwurf sieht im einzelnen folgende gesetzgebe-
rische Maßnahmen vor: 

1. Änderungen des Strafgesetzbuchs: 

— Schaffung einer Strafvorschrift über die Befür-
wortung von Straftaten (§ 130b StGB) 

— Erhöhung der Mindeststrafe für erpresserischen 
Menschenraub (§ 239 a StGB) und Geiselnahme 
(§ 239 b StGB) von drei auf fünf Jahre Freiheits-
strafe 

sowie Erweiterung des Straftatbestandes der 
Geiselnahme 

— Schaffung einer neuen Strafzumessungsregel 
für den Diebstahl von Waffen und Sprengstoff in 
§ 243 StGB 

— Schaffung eines besonders schweren Falles der 
Störung öffentlicher Bet riebe (§ 316b StGB). 

2. Änderung des § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO — Erwei-
terung des Haftgrundes der Wiederholungsge-
fahr. 

3. Änderungen des Versammlungsgesetzes und des 
Strafgesetzbuchs: 

Einführung eines bußgeldbewehrten Koopera-
tionsgebots im Vorfeld von Versammlungen 

— Schaffung eines strafbewehrten Verbots der 
Vermummung und passiven Bewaffnung bei öf-
fentlichen Veranstaltungen unter freiem Him-
mel, Erstreckung des Verbots auch auf den Weg 
zu derartigen Veranstaltungen; als Folgeände-
rung Aufhebung des § 125 Abs. 2 StGB 

— Pönalisierung von Zusammenrottungen aktiv 
oder passiv bewaffneter oder vermummter Per-
sonen am Rande von oder im Anschluß an öf-
fentliche Veranstaltungen unter freiem Him-
mel 

— Schaffung eines bußgeldbewehrten Verbots des 
Mitführens von Vermummungsgegenständen 
bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem 
Himmel; Erstreckung des Verbots auf den Weg 
zu derartigen Veranstaltungen 

— Pönalisierung der Aufforderung zur Teilnahme 
an einer verbotenen oder aufgelösten Ver-
sammlung. 

4. Einführung einer befristeten Kronzeugenregelung 
für terroristische Straftaten. 

V. 

Die Bundesregierung prüft zur Zeit unter Beteiligung 
der Länder, auf welche Weise bei der Strafverfolgung 
von Beschuldigten, die der Begehung von Gewaltta-
ten verdächtig sind, eine Beschleunigung des Verfah-

rens erreicht werden kann. Der Bundesminister der 
Justiz hat den Landesjustizverwaltungen dazu kon-
krete Vorschläge unterbreitet. In den Prüfungsum-
fang sind Maßnahmen organisatorischer A rt , Ergän-
zungen der Richtlinien für das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren sowie Änderungen der Strafpro-
zeßordnung einbezogen. Sollten sich Gesetzesände-
rungen als notwendig erweisen, so wird die Bundes-
regierung gegebenenfalls noch im weiteren Gang die-
ses Gesetzgebungsverfahrens entsprechende Vor-
schläge machen. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

I. Zu Artikel 1 (Änderung des Strafgesetzbuches) 

1. Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 130b StGB) 

Die Propagierung von Gewalt zur Erreichung politi-
scher Ziele hat nach den Erkenntnissen der Sicher-
heitsbehörden in den letzten Jahren ein bisher nicht 
gekanntes Ausmaß angenommen. Insbesondere poli-
tisch motivierte Straftäter versuchen durch Flugschrif-
ten und andere Drucksachen, die Notwendigkeit ihrer 
Aktivitäten zu begründen, den Staat einzuschüchtern 
und Anhänger für ihre Ziele zu gewinnen. In zahlrei-
chen dieser Druckerzeugnisse wird von den Verfas-
sern die Begehung von Gewalttaten begrüßt oder in-
direkt dazu aufgefordert; Anschläge auf Menschen 
oder Sachen werden als vorbildhaft hingestellt, der 
militante revolutionäre Kampf gegen staatliche oder 
gesellschaftliche Institutionen wird befürwortet. Die 
Gefährlichkeit und besondere Sozialschädlichkeit sol-
cher Äußerungen steht außer Frage. Wenn gegenüber 
dafür empfänglichen Personen immer wieder propa-
giert wird, daß auf demokratischen Wegen nicht 
durchsetzbare Ziele auch den bewaffneten Kampf 
rechtfertigen, wird damit eine wesentliche Ursache 
für kriminelle Anschläge, für Sabotageakte und mili-
tante Auseinandersetzungen geschaffen. 

Die vorgesehene neue Strafvorschrift eines § 130 b 
StGB soll Lücken im Strafrechtsschutz vor derartigen 
gewaltbefürwortenden Äußerungen schließen. Das 
„Befürworten" von Straftaten erfaßt dasjenige för-
dernde Einwirken auf andere, das als Sonderform des 
Veranlassens fremder Straftaten unterhalb der 
Schwelle der Anstiftung (§ 26 StGB) und der Auffor-
derung (§ 111 StGB) liegt. 

Der Entwurf unterscheidet, ähnlich wie der frühere — 
durch das 19. Strafrechtsänderungsgesetz vom 7. Au-
gust 1981 (BGBl. I S. 808) aufgehobene — § 88a zwi-
schen der Gewaltbefürwortung in Schriften (Absatz 1 
und 2 Nr. 1) und mündlichen gewaltbefürwortenden 
Äußerungen (Absatz 2 Nr. 2), um den jeweiligen Be-
sonderheiten von schriftlichen und von mündlichen 
Äußerungen Rechnung zu tragen. 

In Absatz 1 werden das Verbreiten und das öffentliche 
Zugänglichmachen solcher Schriften, Ton- und Bild-
träger, Abbildungen und anderer Darstellungen (Ver-
weisung auf die Gleichstellungsklausel des § 11 
Abs. 3 StGB) erfaßt, die nach ihrem Inhalt dazu be-
stimmt sind, andere Personen zur Begehung bestimm-
ter Straftaten zu motivieren. Im einzelnen: 
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Wie in § 130a StGB werden die in § 126 Abs. 1 be-
zeichneten Verbrechen und Vergehen als Bezugsta-
ten in den Tatbestand einbezogen. Das Tatbestands-
merkmal „befürworten" bedeutet, daß eine Tat gut-
geheißen bzw. als begrüßenswert gekennzeichnet, 
zumindest aber als etwas Notwendiges und Unver-
meidbares hingestellt und bejaht wird. Die Wendung 
„nach ihrem Inhalt bestimmt ist" soll zum Ausdruck 
bringen, daß die Zielsetzung der Schrift sich eindeutig 
aus dem in ihr objektivierten Inhalt ergeben muß. Die 
Aufnahme der Wörter „nach ihrem Inhalt" bedeutet 
insoweit lediglich eine Klarstellung, die angezeigt ist, 
um den Unterschied zu Absatz 2 Nr. 1 zu verdeutli-
chen. 

Ein ausdrücklicher Hinweis auf die „Eignung" der 
Schrift zur Gewaltförderung ist entbehrlich. Aus dem 
Inhalt der Schrift kann sich die Zweckbestimmung nur 
dann ergeben, wenn die Schrift auch entsprechend 
geeignet ist. 

In Anlehnung an § 130 a StGB ist die Wendung „oder 
zu wecken" aufgenommen, um auch solche Fälle zu 
erfassen, in denen beim anderen noch keine latente 
Gewaltherrschaft besteht. Als einschränkendes Tat-
bestandsmerkmal ist eine Friedensstörungsklausel 
( „durch die Begehung einer solchen Tat den öffentli-
chen Frieden zu stören") vorgesehen. Durch diese 
Klausel wird der Tatbestand insoweit eingeschränkt, 
als die befürwortete Straftat aus dem Katalog des 
§ 126 Abs. 1 StGB gerade als ein Mittel zur Störung 
des öffentlichen Friedens propagiert werden muß. Da-
mit wird zugleich sichergestellt, daß die Befürwortung 
von Gewalttaten im Ausland, etwa als Widerstand 
gegen eine Diktatur, von der Strafvorschrift nicht er-
faßt wird. 

Bei der Beschreibung der Tathandlungen ist es sinn-
voll, außer dem Verbreiten auch solche Handlungen 
zu erfassen, in denen eine Schrift nicht ihrer Substanz 
nach übergeben, sondern lediglich zugänglich ge-
macht wird. 

Absatz 2 Nr. 1 soll Umgehungshandlungen pönalisie-
ren, bei denen sich die Zweckbestimmung, nämlich 
die Bereitschaft anderer zu fördern oder zu wecken, 
solche Taten zu begehen, nicht — wie in Absatz 1 — 
bereits aus dem Inhalt der Schrift selbst ergibt. Es 
erscheint sinnvoll, auch solche Fallgruppen zu erfas-
sen, bei denen der Täter eine an sich neutrale Schrift 
(z. B. klassische revolutionäre Schriften) — d. h. eine 
Schrift, in der die Förderungsabsicht sich nicht auf 
künftige Straftaten bezieht — beim Verbreiten um-
funktioniert und sich erst aus dem Gesamtzusammen-
hang die Absicht ergibt, die Bereitschaft anderer zu 
fördern, eine rechtswidrige Tat zu begehen. Durch 
das Erfordernis einer besonderen Absicht, die ihrer-
seits durch die Friedensstörungsklausel eingegrenzt 
ist, soll sichergestellt werden, daß der Anwendungs-
bereich der Vorschrift auf die tatsächlich strafwürdi-
gen Sachverhalte beschränkt bleibt. 

Absatz 2 Nr. 2 erfaßt — in Anlehnung an § 130 a 
StGB — die mündliche Befürwortung von in § 126 
Abs. 1 StGB genannten rechtswidrigen Taten. Auch 
hier ist die besondere Absicht des Täters erforderlich. 
Dadurch sollen (möglicherweise unüberlegte) verbale 
Entgleisungen ausgeschlossen werden, weil mündli-

che Äußerungen im Unterschied zu schriftlichen Au-
ßerungen häufig vorher nicht ausreichend bedacht 
werden. Gerade in der besonderen Situation von poli-
tischen Versammlungen kann es nicht selten zu Un-
mutsäußerungen oder Kraftausdrücken kommen, de-
ren Verfolgung mit den Mitteln des Strafrechts nicht 
angemessen wäre. 

Die in Absatz 3 vorgesehene Verweisung auf § 86 
Abs. 3 StGB ist notwendig, um bestimmte, nicht zu 
mißbilligende Handlungen aus dem Kreis des Strafba-
ren auszugrenzen. Damit sollen die Meinungs- und 
Pressefreiheit sowie die Freiheit von Kunst, Wissen-
schaft, Forschung und Lehre gewährleistet bleiben. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 2 und 3 (§§ 239a und 239b 
StGB) 

Wie spektakuläre Entführungsfälle der letzten Jahre 
zeigen, sind die Verbrechen des erpresserischen 
Menschenraubs und der Geiselnahme nach wie vor 
typische Erscheinungsformen terroristischer Gewalt-
kriminalität. 

Durch die im Entwurf vorgesehene Erhöhung der 
Mindeststrafe in beiden Vorschriften von drei auf fünf 
Jahre Freiheitsstrafe soll dem besonderen Unrechts-
gehalt dieser schweren Formen von Gewaltkriminali-
tät Rechnung getragen und die präventive Wirkung 
der Strafvorschriften verstärkt werden. 

Als notwendige Folge wird eine spezielle Strafzumes-
sungsregel für minder schwere Fälle vorgesehen, um 
in Fällen, deren Unrechtsgehalt vom Normalfall deut-
lich nach unten abweicht, schuldangemessenes Stra-
fen zu ermöglichen. 

Des weiteren soll die Strafvorschrift über die Geisel-
nahme auf solche Fälle erstreckt werden, in denen das 
Vorgehen des Täters ebenso strafwürdig erscheint 
wie in den bereits jetzt von § 239b StGB erfaßten Fäl-
len. 

Darauf zielt zum einen die Erweiterung des Tatbe-
standes auf Fälle, in denen auf den Entführten selbst 
(weiterer) Zwang ausgeübt werden soll, um ihn zu 
einem bestimmten Verhalten zu bewegen. Bei derar-
tigen Fallgestaltungen (Beispiel: Geiselnahme eines 
Politikers, um ihm selbst ein bestimmtes Verhalten 
abzupressen) werden häufig die persönliche Freiheit 
und Unversehrtheit des Opfers in besonders hohem 
Maße gefährdet und der vom Täter ausgeübte Nöti-
gungsdruck besonders stark sein. Durch die Vor-
schriften des geltenden Rechts (etwa §§ 105, 106, 239) 
wird der Unrechtsgehalt eines derartigen kriminellen 
Verhaltens nicht voll erfaßt; aus diesen Gründen wird 
auch in der strafrechtlichen Literatur die mit dem vor-
liegenden Entwurf vorgeschlagene Ergänzung des 
§ 239b StGB gefordert (vgl. Backmann, JuS 77, 
S. 444 ff.; Dreher/Tröndle, StGB, 43. Aufl., Rdnr. 4 zu 
§ 239b). 

Zum anderen sieht der Entwurf zu § 239 b eine Erwei-
terung der Nötigungsmittel über das geltende Recht 
hinaus vor; neben der Drohung mit dem Tode oder 
einer schweren Körperverletzung des Opfers soll 
künftig auch die Drohung mit Freiheitsentziehung 
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von über einer Woche Dauer genügen. Damit wird 
dem Umstand Rechnung getragen, daß in bestimmten 
Fällen die Drohung mit weiterer Freiheitsentziehung 
den Drohmitteln der geltenden Tatbestandsfassung 
im Unrechtsgehalt vergleichbar erscheint. 

Durch die Neufassung werden künftig auch Fälle er-
faßt, in denen etwa ein Politiker oder Diplomat mit der 
ausdrücklichen Drohung als Geisel genommen wird, 
ihn so lange weiter seiner Freiheit zu berauben, bis 
bestimmte Bedingungen erfüllt sind (vgl. das Beispiel 
bei Dreher/Tröndle a. a. O., Rdnr. 3). Dies erscheint 
sachgerecht und kriminalpolitisch geboten. 

Durch die gewählte Beschränkung auf die Drohung 
mit „Freiheitsentziehung von über einer Woche 
Dauer" wird berücksichtigt, daß nicht jede Drohung 
mit noch so geringfügiger Verlängerung der Freiheits-
entziehung des Opfers für eine Tatbestandserfüllung 
genügen kann. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 243 StGB) 

Die ausdrückliche Aufnahme des Schußwaffen- und 
Sprengstoffdiebstahls in den Regelbeispielkatalog 
des § 243 Abs. 1 StGB für besonders schwere Fälle 
trägt dem Umstand Rechnung, daß — auch im Hin-
blick auf die von den entwendeten Gegenständen 
ausgehende Gefahr — bei derartigen Taten häufig ein 
überdurchschnittlicher Unrechts- und Schuldgehalt 
vorliegt; darüber hinaus sollen durch die Androhung 
der im Regelfall nach § 243 StGB verwirkten Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren die 
genannten Gegenstände besser vor kriminellem Zu-
griff geschützt werden. 

Im Hinblick auf den in § 243 StGB angedrohten Straf-
rahmen wird in dem neuen Regelbeispiel einschrän-
kend nur auf solche Handfeuerwaffen abgestellt, zu 
deren Erwerb es nach dem Waffengesetz einer Er-
laubnis bedarf. Ferner sind in den neuen Tatbestand 
auch sonstige Kriegswaffen im Sinne des Kriegswaf-
fenkontrollgesetzes einbezogen. Hierzu zählen insbe-
sondere Panzerfäuste und Handgranaten sowie an-
dere Gegenstände, die Explosivstoff enthalten. Diese 
Gegenstände sind von gleicher, wenn nicht größerer 
Gefährlichkeit als Handfeuerwaffen und werden er-
fahrungsgemäß auch von terroristischen Straftätern 
benutzt. 

In dem neugefaßten Absatz 2 ist Absatz 1 Nr. 7 ausge-
nommen, da Grund für die Strafverschärfung die von 
der Entwendung dieser besonderen Tatobjekte aus-
gehende erhöhte Gefahr, nicht aber der Wert der Waf-
fen oder des Sprengstoffs ist. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 316b StGB) 

Kriminelle Anschläge auf die in § 316b StGB aufge-
führten gemeinschaftswichtigen Einrichtungen und 
Anlagen haben in den letzten Jahren in ganz erhebli-
chem Umfang zugenommen. Wegen der Häufigkeit 
derartiger Taten muß auch in erheblich größerem Um-
fang als in der Vergangenheit damit gerechnet wer-
den, daß es als Folge solcher Sabotageakte zu ganz 

erheblichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung 
kommen kann, die auf das reibungslose Funktionie-
ren von Versorgungsbetrieben und Verkehrseinrich-
tungen dringend angewiesen ist. 

Dabei gibt es Fallgestaltungen, in denen die Strafwür-
digkeit unter Berücksichtigung des Unrechts- und 
Schuldgehalts so deutlich über dem Durchschnitt von 
anderen Sabotagehandlungen ohne besondere Aus-
wirkungen liegt, daß die Anwendung eines gegen-
über dem geltenden Recht höheren Strafrahmens ge-
boten erscheint. 

Um deutlich zu machen, daß die erhöhte Strafdrohung 
nur für Angriffe erheblicher Intensität und Gefährlich-
keit gelten kann, ist als Regelbeispiel — unter An-
knüpfung an bereits in der geltenden Fassung der 
Vorschrift enthaltene Tatbestandsmerkmale — der 
Fall  aufgeführt, daß die Tat zu einer Beeinträchtigung 
der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen 
Gütern führt. Zur näheren Erläuterung des Merkmals 
„lebenswichtige Güter" werden beispielhaft die Ver-
sorgungsgüter Wasser, Licht, Wärme oder Kraft auf-
geführt. 

Gemeint sind zum Beispiel Fälle, in denen durch Un-
terbrechen der Stromzufuhr die medizinische Versor-
gung von Patienten in Krankenhäusern gefährdet 
oder im Winter die Fernwärmeversorgung ganzer 
Stadtteile durch Ausschaltung des entsprechenden 
Kraftwerkes lahmgelegt wird. 

Auch Fälle, in denen durch die Störung oder Verhin-
derung des Betriebes eine Vielzahl von Menschen 
längere Zeit in gravierender Weise betroffen ist, kön-
nen zur Anwendung des höheren Strafrahmens des 
neuen § 316b Abs. 3 StGB führen; zu denken ist etwa 
an den durch die Tat bewirkten Ausfall der Stromver-
sorgung einer ganzen Gemeinde oder eines Gemein-
degebietes. 

II. Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozeßordnung 
— § 112a StPO) 

§ 112a erlaubt unter engen Voraussetzungen die An-
ordnung von Haft als vorbeugende Maßnahme zum 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren erheblichen 
Straftaten besonders gefährlicher Täter. 

In den Fällen des § 112 a Abs. 1 Nr. 2 ist die Haft nur 
zulässig, wenn der Beschuldigte dringend verdächtig 
ist, wiederholt oder fortgesetzt eine der in Nummer 2 
genannten, die Rechtsordnung schwerwiegend be-
einträchtigenden Straftaten (z. B. nach den §§ 223a 
bis 226, 306 bis 308, 316a StGB) begangen zu haben, 
Wiederholungsgefahr besteht, die Haft zur Abwen-
dung der drohenden Gefahr erforderlich ist und der 
Beschuldigte wegen der neuen Tat Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jahr zu erwarten hat. In der Regel 
setzt die Annahme einer Wiederholungsgefahr in die-
sen Fällen voraus, daß der Beschuldigte innerhalb der 
letzten fünf Jahre wegen einer Straftat gleicher Art 
rechtskräftig zu Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. 

Im Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinander

-

setzungen anläßlich besonderer Ereignisse (Brokdorf, 
Wackersdorf, Startbahn West etc.) hat sich gezeigt, 
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daß gegen „reisende Gewalttäter" häufig Untersu-
chungshaft trotz dringenden Tatverdachts einer 
schwerwiegenden Straftat nach § 125 a StGB nicht an-
geordnet werden kann, weil Flucht- oder Verdunke-
lungsgefahr verneint werden muß. Dies gilt selbst für 
die Fälle, in denen aufgrund eigener Aussagen oder 
Ermittlungen bereits feststeht, daß die Gewalttäter 
neue Gewalttaten planen. Die Strafverfolgungsbehör-
den müssen in diesen Fällen weitgehend tatenlos ab-
warten, ob schließlich nach wiederholter Tatbege-
hung aufgrund der dann erhöhten Straferwartung 
Fluchtgefahr zu bejahen ist. 

Die vorgesehene Aufnahme des besonders schweren 
Falles des Landfriedensbruchs (§ 125 a StGB) in den 
Katalog der Anlaßtaten des § 112 a Abs. 1 Nr. 2 soll 
diese Lücke schließen. Durch die Neufassung wird 
künftig auch gegen Wiederholungstäter, die eines be-
sonders schweren Falles des Landfriedensbruchs 
dringend verdächtig sind, unter den einengenden 
Voraussetzungen des § 112a Haft mit dem Zweck zu-
lässig sein, die drohende Gefahr der Wiederholung 
abzuwenden. 

III. Zu Artikel 3 Abs. 1 (Änderung des 
Versammlungsgesetzes) 

1. Zu Absatz 1 Nr. 1 (§ 14a) 

Mit § 14 a des Entwurfs soll in das Versammlungsge-
setz eine Vorschrift eingefügt werden, die vornehm-
lich den Besonderheiten von Großveranstaltungen 
Rechnung trägt. Das Bundesverfassungsgericht hat in 
seinem Beschluß vom 14. Mai 1985 (sog. Brokdorf-
Beschluß, BVerfGE 69, 315, 355) hervorgehoben, daß 
es nach allen Erfahrungen für den f riedlichen Verlauf 
einer Demonstration u. a. auf eine rechtzeitige Kon-
taktaufnahme zwischen den zuständigen Behörden 
und den für die Veranstaltung Verantwortlichen so-
wie auf den Austausch von Informationen ankomme. 
Mit der Vorschrift soll eine Präzisierung von verfah-
rensrechtlichen Obliegenheiten vorgenommen wer-
den, die das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich 
als Aufgabe des Gesetzgebers bezeichnet hat (a. a. O. 
S. 357). 

Absatz 1 konkretisiert die der verantwortlichen staat-
lichen Stelle aufgegebene Pflicht zur Zusammenar-
beit. Die zuständige Behörde hat sich zur Erörterung 
der vorgesehenen Versammlung oder des Aufzuges 
an den Veranstalter oder an denjenigen zu wenden, 
der eine Vielzahl von Personen zur Teilnahme an ei-
ner solchen Veranstaltung aufgefordert hat. Die Ein-
beziehung des zuletzt genannten Personenkreises 
trägt der Tatsache Rechnung, daß bei Großdemon-
strationen vielfach nicht ein Veranstalter insbeson-
dere für die Gewinnung der Teilnehmer verantwort-
lich ist, sondern mehrere Vereinigungen und Grup-
pen relativ selbständig zusammenwirken. 

Die Einschränkung „soweit dies sachdienlich und 
möglich ist" scheidet zum einen die Fälle aus, in de-
nen bei Versammlungen oder Aufzügen geringen 
Umfangs der vorgesehene Ablauf aus der Anmeldung 
bereits hinreichend deutlich wird und Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu be-

fürchten sind. Zum anderen werden die Fälle ausge-
nommen, in denen aus zeitlichen Gründen eine Erör-
terung nicht durchführbar ist. Mit Absatz 1 Satz 2 wird 
zum Ausdruck gebracht, daß die Erörterung des vor-
gesehenen Ablaufs der Veranstaltung auch dazu die-
nen soll, Vertrauen aufzubauen und damit einer Eska-
lation bis hin zu gewalttätigen Aktionen von vornher-
ein entgegenzuwirken. 

In Absatz 2 sind die entsprechenden Auskunfts- und 
Erörterungspflichten der Veranstalter und derjenigen, 
die eine Vielzahl von Personen zu einer Versammlung 
oder einem Aufzug aufgerufen haben, niedergelegt. 
Sie haben nach Satz 2 auf jeden Fall an einem von der 
Behörde festgesetzten Erörterungstermin teilzuneh-
men. Ihre Auskunftspflicht bezieht sich auf den Um-
fang und den vorgesehenen Ablauf der Veranstal-
tung. Hierüber werden besonders bei dem Personen-
kreis, der nur als Mitveranstalter oder zur Teilnahme 
Aufrufender auftritt, nicht immer präzise Kenntnisse 
vorhanden sein. Für die zuständigen Behörden be-
steht aber auch aufgrund lückenhafter Angaben meh-
rerer Personen die Möglichkeit, näheren Aufschluß 
über die beabsichtigte Veranstaltung zu gewinnen. 

2. Zu Absatz 1 Nr. 2 (§ 17a) 

In § 17 a Abs. 1 des Entwurfs wird das bestehende 
Verbot des Tragens von Schutzwaffen oder gleichge-
stellten Gegenständen auf sonstige öffentliche Veran-
staltungen unter freiem Himmel erweitert. Damit soll 
den Gefahren entgegengetreten werden, die auch bei 
nicht als Versammlungen oder Aufzüge zu qualifizie-
renden Veranstaltungen aus dem Tragen von Schutz-
bewaffnung oder gleichgestellten Gegenständen ent-
stehen. Die Notwendigkeit für diese Erstreckung hat 
sich insbesondere aus den Erfahrungen bei großen 
Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen ergeben. 
Ferner wird das Verbot auch auf den Weg zu der Ver-
anstaltung erstreckt, um den Behörden ein Einschrei-
ten schon im Vorfeld der Veranstaltung zu erleichtern 
und damit die Gefahr, daß es zu Gewalttätigkeiten 
kommt, von vornherein zu mindern. 

In Absatz 2 Nr. 1 wird das bestehende Verbot der Ver-
mummung in der gleichen Weise erweitert wie in 
Absatz 1 das Verbot des Tragens von Schutzwaffen 
und gleichgestellten Gegenständen. Die Erweiterung 
beruht auf den gleichen Gründen. Darüber hinaus 
wird in Nummer 2 auch verboten, bei den genannten 
Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegen-
stände mit sich zu führen, die geeignet und den Um-
ständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der 
Identität zu verhindern. Mit dem Abstellen auf die 
bestehenden Umstände wird die notwendige Ein-
grenzung geschaffen. Kleidungsstücke, die im tägli-
chen Leben gebraucht werden (z. B. Schals, Rollkra-
genpullover, „normale" Pudelmützen), fallen daher 
nur unter das Verbot, wenn die zweckwidrige Ver-
wendungsabsicht unter Berücksichtigung der Ge-
samtumstände klar zutage tritt. So werden beispiels-
weise die Umstände auf Vermummungsabsicht hin-
deuten, wenn im Autobus anreisende Demonstranten 
mit Schutzmasken ausgestattet sind, wie sie üblicher-
weise im Winter nur unter Motorradhelmen getragen 
werden. 
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Die Absätze 3 und 4 entsprechen — abgesehen von 
einer geringfügigen sprachlichen Anpassung — dem 
geltenden Recht. 

3. Zu Absatz 1 Nr. 3 (§ 23) 

Mit § 23 des Entwurfs sollen diejenigen Personen mit 
Strafe bedroht werden, die zur Teilnahme an einer 
Versammlung oder einem Aufzug auffordern, nach-
dem ein vollziehbares Verbot ausgesprochen oder die 
Auflösung angeordnet worden ist. Die Vorschrift ent-
spricht weitgehend dem bis zum Inkrafttreten des 
Dritten Gesetzes zur Reform des Strafrechts vom 
20. Mai 1970 (BGBl. I S. 505) geltenden § 23 des Ver-
sammlungsgesetzes. Gegenwärtig ist ein Einschreiten 
nur gemäß § 116 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
möglich. Diese Vorschrift hat sich jedoch nicht als 
effektiv erwiesen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Ver-
bote oder Auflösungsverfügungen, die wegen unmit-
telbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung ausgesprochen worden waren, nicht befolgt 
wurden, weil einzelne Personen ungeachtet der ge-
troffenen Verfügungen weiterhin zur Teilnahme an 
der betreffenden Veranstaltung aufriefen. Gerade in 
Fällen dieser Art ist die Gefahr gewalttätiger Aus-
schreitungen besonders groß. Den zuständigen Be-
hörden muß ein wirksames Mittel in die Hand gege-
ben werden, um Verbote und Auflösungsverfügungen 
durchzusetzen. 

4. Zu Absatz 1 Nr. 4 (§ 27) 

Dem § 27 soll ein neuer Absatz 2 angefügt werden, 
der drei neue Straftatbestände enthält. 

Durch die Nummern 1 und 2 sollen die Verbote des 
§ 17 a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bewehrt werden. Wie 
die Erfahrung seit der Neuregelung im Jahre 1985 
zeigt, hat die bloße Bußgeldbewehrung sich nicht als 
hinreichend wirksam erwiesen. Die angedrohte Geld-
buße entfaltet keine ausreichend abschreckende Wir-
kung; der betroffene Personenkreis läßt sich hiervon 
erfahrungsgemäß nicht beeindrucken. 

Nach Erkenntnissen erfahrener Polizeipraktiker und 
Staatsanwälte hat sich darüber hinaus das Erschei-
nungsbild unfriedlicher Versammlungen in den letz-
ten Jahren wesentlich verändert. Sowohl die Häufig-
keit als auch die Intensität der Rechtsgutsverletzun-
gen bei gewalttätigen Versammlungen haben ein bis-
her nicht gekanntes Ausmaß erreicht: Die Gewalttä-
tigkeiten haben zahlenmäßig zugenommen und sind 
brutaler geworden. Die Täter gehen zunehmend orga-
nisiert vor und richten ihre Taten gezielt auf Verlet-
zungen von Polizeibeamten aus. Es steht zu befürch-
ten, daß in Zukunft zunehmend Leib und Leben auch 
von unbeteiligten Bürgern gefährdet werden. 

Gleichzeitig hat sich die Zahl vermummter Versamm-
lungsteilnehmer deutlich vergrößert; zahlreiche De-
monstrationen haben dabei gezeigt, daß beim Auftre-
ten von vermummten oder passiv bewaffneten Perso-
nen ein unfriedlicher Verlauf zu erwarten ist. Man 
kann nach den polizeilichen Erfahrungsberichten da-

von ausgehen, daß heute Vermummung in aller Regel 
eine Vorstufe zum Gewaltausbruch darstellt. 

Angesichts dieser Entwicklung kann der Unrechtsge-
halt von Vermummung und passiver Bewaffnung in 
bezug auf ihre spezifische gewaltfördernde Wirkung 
nicht mehr als bloßes Ordnungsunrecht bewertet wer-
den. Die Nähe dieser Verhaltensweisen zu den beim 
Umschlagen friedlicher in unfriedliche Versammlun-
gen drohenden Rechtsgutsverletzungen rechtfertigt, 
sie als sozialschädliches Unrecht mit Kriminalstrafe zu 
belegen. 

Die Strafandrohung ist ferner geeignet, Wiederho-
lungstäter abzuschrecken. Darüber hinaus wird der 
Polizei ein effektives Einschreiten erleichtert, insbe-
sondere durch die Möglichkeit der vorläufigen Fest-
nahme (§ 127 StPO). 

Durch die in Nummer 3 vorgesehene Vorschrift soll 
das vor allem im Zusammenhang mit Großveranstal-
tungen beobachtete besonders gefährliche Verhalten 
von Kleingruppen unter Strafe gestellt werden. Nach 
den Erkenntnissen der zuständigen Behörden neigen 
Personen, die sich am Rande von oder im Anschluß an 
derartige Veranstaltungen in entsprechender Ausrü-
stung in kleinen Gruppen zusammenfinden, in hohem 
Maße zur Begehung von Straftaten. Gerade von sol-
chen Gruppen sind häufig schwerwiegende Zerstö-
rungen im Umfeld von Demonstrationen begangen 
worden. 

Die Beschränkung auf die strafwürdigen Fälle wird 
durch den Begriff „Zusammenrottung" erreicht; um 
eine Zusammenrottung handelt es sich, wenn meh-
rere Personen mit erkennbar friedensstörendem Wil-
len zu einem gemeinschaftlichen Handeln räumlich 
zusammentreten (vgl. BGH NJW 1954, 1694). Mit der 
Strafvorschrift soll den Polizeibehörden die Möglich-
keit gegeben werden, gegen einen Täterkreis vorzu-
gehen, der von der Bevölkerung immer mehr als eine 
unmittelbare Bedrohung empfunden wird. Erfaßt wer-
den nur solche Personen, die in besonderer Weise aus-
gerüstet sind, nämlich mit Waffen oder waffenähnli-
chen Gegenständen, Schutzwaffen oder den Schutz-
waffen gleichgestellten Gegenständen, oder aber 
eine Aufmachung tragen, die geeignet und den Um-
ständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der 
Identität zu verhindern. Nicht erfaßt werden also 
Gruppen, die beispielsweise durch lautes Skandieren 
von Parolen einen möglicherweise bedrohlichen Ein-
druck erwecken, aber nicht in der oben unter Num-
mer 2 beschriebenen Ausrüstung oder Aufmachung 
erscheinen. 

5. Zu Absatz 1 Nr. 5 (§ 29) 

Die Streichung von Absatz 1 Nr. 1 a und 1 b ist eine 
Folge der durch § 27 Abs. 2 Nr. 1 und 2 vorgesehenen 
Strafbewehrung der Verbote des § 17 a Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1. Mit § 29 Abs. 1 Nr. 1 a — neu — soll das 
Verbot des § 17 a Abs. 2 Nr. 2 bußgeldbewehrt wer-
den. Durch die neue Nummer 9 soll auch der Verstoß 
gegen das Gebot zur Zusammenarbeit in § 14 a Abs. 2 
mit Geldbuße bedroht werden. 
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6. Zu Absatz 1 Nr. 6 (§ 30) 

Die Streichung der Verweisung „1 b" ist eine Folge 
der Aufhebung von § 29 Abs. 1 Nr. 1 b. 

Zu Artikel 3 Abs. 2 (Änderung des 
Strafgesetzbuches) 

Im Hinblick auf die in Artikel 3 Abs. 1 Nr. 4 vorgese-
hene generelle Strafbewehrung des Verbots von pas-
siver Bewaffnung und Vermummung ist die Strafvor-
schrift des § 125 Abs. 2 StGB aufzuheben. Die Pönali-
sierung von Vermummung und passiver Bewaffnung 
stellt gegenüber § 125 Abs. 2 StGB geringere Anfor-
derungen; die vorgesehenen neuen Vorschriften be-
sitzen einen weiteren Anwendungsbereich, der die 
bisher durch § 125 Abs. 2 StGB erfaßten Verhaltens-
weisen nahezu vollständig abdeckt. Der neue Ab-
satz 2 entspricht der vor dem Änderungsgesetz 1985 
geltenden Fassung. 

IV. Zu Artikel 4 (Kronzeugenregelung bei 
terroristischen Straftaten) 

Gemäß § 129a Abs. 5 i. V. m. § 129 Abs. 6 des Straf-
gesetzbuches kann bei Mitgliedern terroristischer 
Vereinigungen die Strafe gemildert oder von einer 
Bestrafung abgesehen werden, wenn der Täter sich 
bemüht, das Fortbestehen der Vereinigung oder die 
Begehung einer ihren Zielen entsprechenden Straftat 
zu verhindern oder freiwillig sein Wissen so rechtzei-
tig einer Dienststelle offenbart, daß Straftaten, deren 
Planung er kennt, noch verhindert werden können. 
Hierbei handelt es sich um Vergünstigungen für die 
sogenannte tätige Reue, d. h. für ein Handeln, das auf 
die Verhinderung künftiger Straftaten oder die Auflö-
sung der terroristischen Vereinigung gerichtet ist. 

Diese Regelungen sind jedoch in der gegenwärtigen 
Situation unzureichend. Dies gilt insbesondere für die 
Möglichkeiten, Vergünstigungen für die Hilfe bei der 
Verhinderung terroristischer oder damit zusammen-
hängender Straftaten zu gewähren. Denn sie erlauben 
selbst dann, wenn der „Kronzeuge" solche Straftaten 
verhindert, kein Absehen von Strafe und keine Straf-
milderung für die vom „Kronzeugen" im Zusammen-
hang mit einer Tat nach § 129 a StGB begangenen ter-
roristischen Begleitdelikte (z. B. Urkundenfälschung, 
Kfz-Diebstahl, Bankraub). Außerdem erlauben sie 
nicht die Gewährung von Vergünstigungen für die 
Hilfe eines „Kronzeugen" bei der Aufklärung bereits 
begangener Straftaten. 

Dies soll durch die vorgeschlagene Regelung geän-
dert werden. Die Kronzeugenregelung zielt darauf ab, 
in der terroristischen Ideologie noch nicht oder nicht 
mehr unverrückbar verfestigte Angehörige terroristi-
scher Vereinigungen durch Gewährung weitgehen-
den Strafnachlasses als Gegenleistung für aufklä-
rungsgeeignete Informationen aus der Vereinigung 
„herauszubrechen" und ihnen gleichzeitig die Rück-
kehr in die Gesellschaft zu erleichtern. Die Kronzeu-
genregelung ist des weiteren geeignet, die Mitglieder 
einer terroristischen Vereinigung zu verunsichern, in-

dem sie das gegenseitige Vertrauen der einzelnen, 
gefördert durch die Unbedingtheit der Strafandro-
hung für alle und die gemeinsame Furcht vor Ergrei-
fung und Bestrafung, mindert und so den organisato-
rischen Zusammenhalt schwächt. 

Die Kronzeugenregelung zielt in erster Linie auf eine 
Verhinderung künftiger terroristischer Straftaten und 
dient damit der Abwendung schwerer Gefahren für 
höchste Rechtsgüter. Sie ist, soweit dies unter Berück-
sichtigung ihrer Zielrichtung möglich ist, in Anleh-
nung an die bereits im geltenden Recht vorhande-
nen „Kronzeugenregelungen" (insbesondere § 129 a 
Abs. 5 i. V. m. § 129 Abs. 6 StGB, § 153e StPO, § 31 
BtMG) gestaltet. 

Daß die grundlegende Bedeutung, die das Legalitäts-
prinzip für die Strafrechtspflege hat, nicht angetastet 
werden soll, wird an mehreren Besonderheiten der 
Regelung deutlich: Die Regelung schließt die Mög-
lichkeit eines Absehens von Verfolgung und Strafe 
bei Straftaten nach den §§ 211, 212 StGB aus und 
erlaubt insoweit nur eine begrenzte Strafmilderung. 
Sie wird außerdem weder ins Strafgesetzbuch noch in 
die Strafprozeßordnung eingestellt und ändert auch 
keine Vorschriften dieser Gesetze, sondern ist eine 
eigenständige „Offerte" an die entsprechenden Tä-
terkreise. Sie geht grundsätzlich den Regelungen in 
den §§ 129a Abs. 5, 129 Abs. 6 StGB als „lex specia-
lis" vor; die Regelungen des StGB bleiben jedoch an-
wendbar, soweit die Voraussetzungen dieses Geset-
zes nicht erfüllt sind oder soweit ggf. die Anwendung 
der Regelungen des StGB für den Offenbarenden im 
Einzelfall günstiger sein sollte (s. auch 4.). Schließlich 
ist die Kronzeugenregelung zeitlich begrenzt, wo-
durch ihr Ausnahmecharakter besonders betont 
wird. 

Im einzelnen: 

1. § 1 des Entwurfs regelt die Möglichkeit des Abse

-

hens von der Verfolgung während des Ermittlungs-
verfahrens. Voraussetzung ist, daß der Täter oder 
Teilnehmer einer Straftat nach § 129 a StGB oder 
eines mit einer solchen Tat zusammenhängenden 
terroristischen „Begleitdeliktes" für die Verhinde-
rung eines solchen Deliktes oder die Strafverfol-
gung bedeutsame Tatsachen offenbart: Deren 
Kenntnis muß geeignet sein, also den Strafverfol-
gungsbehörden ermöglichen, die Begehung einer 
Straftat nach § 129a StGB oder einer Zusammen-
hangstat zu verhindern, oder geeignet sein, zur 
Aufklärung einer dieser Straftaten beizutragen 
( „fördern"), oder zur Ergreifung eines Täters (Mit-
täters) oder sonstigen Teilnehmers einer dieser Ta-
ten zu führen. Falls der „Kronzeuge" an der Straf-
tat, zu deren Aufklärung er behilflich sein will, be-
teiligt war ( „interner" Kronzeuge), muß die Offen-
barung seines Wissens geeignet sein, die Aufklä-
rung der Tat über seinen eigenen Tatbeitrag hin-
ausgehend zu fördern. Die Offenbarung kann über 
einen Dritten oder mit dessen sonstiger Hilfe ge-
genüber der Strafverfolgungsbehörde erfolgen. 
Die Regelung gibt die Möglichkeit, bei sämtlichen 
Tätern oder Teilnehmern der genannten Strafta-
ten, also auch Rädelsführern, Hintermännern, Ge-
hilfen und Anstiftern, von der Verfolgung abzuse-
hen. Damit der Anreiz zur Mitwirkung bei der Tat- 
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aufklärung wirksam ist, mußte die Möglichkeit 
des Absehens von Strafe auch auf die mit dem 
Delikt nach § 129a StGB zusammenhängenden 
Straftaten erstreckt werden; das sind z. B. solche 
— tateinheitlich oder tatmehrheitlich verwirklich-
ten — Taten, auf deren Begehung die terroristische 
Vereinigung gerichtet ist (§ 129 a Abs. 1 StGB) so-
wie typische „Begleitdelikte", die von Mitgliedern 
der Vereinigung oder sie in irgendeiner Weise un-
terstützenden Personen im Zusammenhang mit der 
Straftat nach § 129a StGB begangen werden (z. B. 
Beschaffungstaten, etwa Waffen- und Kfz-Dieb-
stähle, Urkundenfälschungen; oder z. B. unerlaub-
tes Führen von Waffen). 

Das Absehen kann auf alle von dem Offenbaren-
den begangenen Straftaten erstreckt werden, aber 
auch nur auf einzelne Taten. 

Die Entscheidung gemäß § 1 ist in das Ermessen 
des Generalbundesanwaltes gestellt. Sie bedarf 
der Zustimmung des Ermittlungsrichters des Bun-
desgerichtshofes. 

Schließlich regelt § 1 Leitlinien für die Ermessens-
entscheidung. Die Ausübung des Ermessens 
( „kann") wird sich sowohl bei der g rundsätzlichen 
Frage, ob von der Vorschrift Gebrauch gemacht 
werden soll, als auch bei der Frage, hinsichtlich 
welcher der vom Offenbarenden begangenen 
Straftaten dies erfolgen soll, wesentlich daran 
orientieren, in welchem Verhältnis die Bedeutung 
des offenbarten Wissens zu der Tat oder den Taten 
des Kronzeugen steht. In diesem Zusammenhang 
wird entsprechend der Zielrichtung der Vorschrift 
besondere Bedeutung der Frage zukommen, ob 
das offenbarte Wissen geeignet ist, künftige Straf-
taten (insbesondere gegen höchste Rechtsgüter 
wie z. B. Leben, Gesundheit, Freiheit) zu verhin-
dern. Außerdem werden bei der Ermessensent-
scheidung die Art und Bedeutung der durch die 
Strafvorschriften im übrigen geschützten Rechts-
güter sowie Umfang und Eignung der geleisteten 
Aufklärungshilfe gegeneinander abzuwägen sein. 
Je schwerer die Tat desjenigen ist, der den Ermitt-
lungsbehörden wesentliche Hilfe bei der Aufklä-
rung anbietet, desto höhere Anforderungen müs-
sen an den Aufklärungsbeitrag gestellt werden, 
wenn der Täter in den Genuß von Straffreiheit ge-
langen will. 

Stellt sich nach einer Entscheidung des General-
bundesanwaltes, von der Verfolgung abzusehen, 
heraus, daß die Voraussetzungen nach § 1 nicht 
erfüllt sind, zum Beispiel, weil der Generalbundes-
anwalt getäuscht worden ist, so ist dieser nicht ge-
hindert, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. 

2. § 2 des Entwurfs gibt für den Fall, daß die Staats-
anwaltschaft Anklage erhoben hat, dem Gericht 

die Möglichkeit, im Urteil von Strafe abzusehen 
oder diese erheblich zu mildern. Die vorgesehene 
Milderungsmöglichkeit entspricht § 49 Abs. 2 
StGB. 

Für die Ermessensausübung des Gerichts gelten 
die oben unter IV. 1. genannten Grundsätze ent-
sprechend. Aus § 2 Satz 2 ergibt sich des weiteren, 
daß das Gericht das Verfahren nach Anklageerhe-
bung bis zum Beginn der Hauptverhandlung ge-
mäß § 153b Abs. 2 StPO einstellen kann, soweit es 
der Auffassung ist, daß von einer Bestrafung abge-
sehen werden soll. Dadurch, daß die gemäß § 153 b 
Abs. 2 StPO erforderliche staatsanwaltschaftliche 
Zustimmung vom Generalbundesanwalt zu ertei-
len ist, soll eine einheitliche Handhabung der Re-
gelung sichergestellt werden. 

3. § 3 Satz 1 stellt klar, daß die Kronzeugenregelung 
nicht in Fällen des Völkermordes Anwendung fin-
det. Durch Satz 2 wird geregelt, daß dem Täter 
eines Mordes oder eines Totschlags bezüglich die-
ser Taten nach § 2 allenfalls eine begrenzte Straf-
milderung bis zur Untergrenze von drei Jahren zu-
erkannt werden kann, wenn die Bedeutung seines 
Aufklärungsbeitrages (vgl. § 1) eine Strafmilde-
rung rechtfertigt. Die Möglichkeit, von der Verfol-
gung und Bestrafung wegen sog. Zusammen-
hangstaten (s. o. IV. 1.) abzusehen oder insoweit 
Strafmilderung zu gewähren, bleibt unberührt. 
Gleichfalls bleibt — um den Offertencharakter der 
Norm nicht zu stark zu beschränken — die Mög-
lichkeit unberührt, in den Fällen eines Versuchs, 
der Anstiftung oder der Beihilfe zu Mord oder Tot-
schlag von Verfolgung oder Strafe abzusehen. Dies 
wird jedoch im Hinblick auf die in § 1 genannten 
Abwägungskriterien nur dann in Betracht zu zie-
hen sein, wenn dem offenbarten Wissen außeror-
dentliche Bedeutung zukommt. 

4. Die in § 129a Abs. 4 und 5 (i. V. m. § 129 Abs. 6) 
StGB eingeräumten Möglichkeiten, von Strafe ab-
zusehen oder diese zu mildern, bleiben unberührt 
(s. o.). 

5. Die Kronzeugenregelung gilt nicht (mehr) für Tä-
ter, die ihr Wissen erst nach dem 31. Dezember 
1991 offenbaren. 

V. Zu Artikel 5 (Berlin-Klausel) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

VI. Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz soll am ... in Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 130b StGB) 

Artikel 1 Nr. 1 ist zu streichen. 

Begründung 

Ein Bedürfnis für die Wiedereinführung einer Straf-
vorschrift gegen die Befürwortung von Straftaten ist 
weder in ausreichendem Maße dargetan noch sonst 
ersichtlich. Es ist daher damit zu rechnen, daß eine 
derartige Bestimmung zur gleichen Bedeutungslosig-
keit verurteilt wäre, wie sie nach dem Ergebnis einer 
im Jahre 1987 bei den Landesjustizverwaltungen 
durchgeführten Umfrage der durch das Gesetz zur 

Bekämpfung des Terrorismus vom 19. Dezember 1986 
eingeführte § 130 a StGB bereits erfahren hat. 

Abgesehen von der Bedürfnisfrage begegnet die vor-
geschlagene Bestimmung weiteren durchgreifenden 
Bedenken. So zeichnet sie sich nicht nur durch die 
gleiche Unbestimmtheit wie der im Jahre 1976 durch 
das 14. Strafrechtsänderungsgesetz eingeführte und 
im Jahre 1981 durch das 19. Strafrechtsänderungsge-
setz wieder aufgehobene § 88 a StGB aus, sondern 
birgt durch den Verzicht auf das Tatbestandsmerkmal 
der „Eignung" der inkrimierten Schrift auch die Ge-
fahr einer Strafverfolgungspraxis in sich, die über den 
beabsichtigten Anwendungsbereich der Bestimmung 
hinausgeht. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung hält aus den schon im Regie-
rungsentwurf vom 27. Mai 1988 aufgeführten Grün-
den an ihrem Vorschlag fest, einen § 130 b (Befürwor-
tung von Straftaten) in das Strafgesetzbuch aufzuneh-
men. 


